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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

Rechtssatz

Die Behörde verletzt die Rechtsbelehrungsp6icht nicht dadurch, dass sie einen eindeutig auf Überstellung (auf

Ernennung) gerichteten Antrag nicht als Antrag auf Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für eine

Überstellung wertet.
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